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07.047 Bundesratsgeschäft Güterverkehrsvorlage 

Vorhaben / Ziele: Die Güterverkehrsvorlage gliedert sich in sechs Vorlagen: 

Vorlage 1: Bundesgesetz über die Verlagerung des alpenquerenden 
Güterschwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene 
(Güterverkehrsverlagerungsgesetz, GVVG) – Verlage-
rungsziel von maximal 650'000 alpenquerenden Lastwa-
genfahrten spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme 
des Gotthard-Basistunnels; Alpentransitabgabe (ATA); 
Alpentransitbörse (ATB) 

Vorlage 2a: Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für die 
Förderung des alpenquerenden Schienengüterverkehrs 
(Unbegleiteter Kombinierter Verkehr [UKV]; Rollende 
Landstrasse [Rola]) – Zahlungsrahmen 2011-2015: 
1,6 Mrd. Franken 

Vorlage 2b: Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für die Förde-
rung des nicht alpenquerenden kombinierten Güterverkehrs 
(Entwurf der KVF-SR vom 4. September 2007) – Zahlungs-
rahmen 2011-2015: 100 Mio. Franken 

Vorlage 2c: Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für die 
Förderung des Güterverkehrs auf Schmalspurlinien 
(Entwurf der KVF-SR vom 4. September 2007) – 
Zahlungsrahmen 2011-2015: 30 Mio. Franken 

Vorlage 3: Bundesgesetz über Änderungen des Transportrechts – 
Trassengebühren (Recht auf Entgelt); Anschlussgleisge-
setzgebung; Eisenbahnhaftpflichtgesetz 

Vorlage 4: Bundesgesetz über den Gütertransport von Bahn- und 
Schifffahrtsunternehmen (Gütertransportgesetz, GüTG) 
(Entwurf der KVF-SR vom 4. September 2007) – Förde-
rung des Binnengüterverkehrs in der Fläche 

Beschluss SR: (03.10.07) Vorlagen 1 und 2a: Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrats – Verhandlungsermächtigung für ATB mit Genehmigungs-
vorbehalt der Bundesversammlung; Verzicht auf ATA; sekundäre Förde-
rung der Rola. 
(03.10.07) Vorlagen 2b und 2c: Beschluss gemäss Entwurf des Bun-
desrats. 
(19.12.07) Vorlage 3: Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundes-
rats. (…) 
(03.10.07) Vorlage 4: Beschluss gemäss Entwurf der Kommission und 
Entwurf des Bundesrats. 

Antrag KVF-NR: (19.05.08) Eine Kommissionsminderheit beantragt, nicht auf die Güter-
verkehrsvorlage einzutreten und diese integral an den Bundesrat 
zurückzuweisen, der – basierend auf sechs Forderungen – eine neue 
Vorlage erarbeiten soll. 
Vorlage 1: Bei Art. 3 (Verlagerungsziel) beantragt eine Minderheit II, die 
Verlagerung des alpenquerenden Güterschwerverkehrs habe sich an 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen zu orientieren. Die Ziele seien entspre-
chend den vorhandenen Kapazitäten der Schiene festzusetzen; auf eine 
zeitliche Fixierung des Verlagerungszieles sei zu verzichten. Eine Min-
derheit I will das Verlagerungsziel des Bundesrats spätestens auf das 
Jahr 2012 festsetzen. 
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Art. 5 (Befristete Erhöhung der Gesamttransitabgabe für alpenquerende 
Fahrten) soll gemäss einer Minderheit ersatzlos gestrichen werden. 
Bei Art. 6 (Alpentransitbörse [ATB]) unterstützt eine Mehrheit die ATB; 
eine Minderheit II setzt dazu eine Frist von zwei Jahren. Eine Minder-
heit III will diesen Artikel ersatzlos zu streichen und eine Minderheit I 
schliesst sich dem Ständerat an. 
Vorlage 2a: Betreffend den Zahlungsrahmen für die Förderung des 
alpenquerenden Schienengüterverkehrs (UKV; Rola) gibt es nebst dem 
Mehrheitsantrag fünf Minderheitsanträge (I-V), die einen Zahlungsrah-
men von 1,2 bis 3 Milliarden Franken vorsehen. 
Zudem beantragt eine Minderheit, eine neue Vorlage 2abis (Bundesbe-
schluss über den Zahlungsrahmen für die Förderung des gesamten 
Bahngüterverkehrs) einzufügen. 

Vorlage 2b: Eine Minderheit beantragt, nicht auf die Vorlage betreffend die 
Förderung des nicht alpenquerenden kombinierten Güterverkehrs einzutre-
ten. Eine Minderheit I verlangt, dass an der Fassung des Ständerats 
(Zahlungsrahmen 2011-2015: 100 Mio. Franken) festgehalten wird. Die 
Mehrheit beantragt hingegen, den Zahlungsrahmen von 100 auf 
200 Millionen Franken zu verdoppeln. 

Vorlage 2c: Eine Minderheit beantragt, nicht auf die Vorlage betreffend die 
Förderung des Güterverkehrs auf Schmalspurlinien einzutreten, während 
die Mehrheit Eintreten bzw. Zustimmung zum Beschluss des Ständerats 
empfiehlt. 

Vorlage 3: (…) 

Vorlage 4: Eine Minderheit beantragt, Art. 3a (Förderung des Binnen-
güterverkehrs in der Fläche) ersatzlos zu streichen. 

Kommentar: strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS unterstützt den 
Antrag der Minderheit der KVF-NR, die gesamte Vorlage an den Bun-
desrat zur Überarbeitung zurückzuweisen. In den letzten Jahren hat 
die Schweizer Verlagerungspolitik nebst den kostspieligen Förder-
massnahmen für die Bahnen nahezu ausschliesslich auf strassenseitig 
einschränkende Massnahmen gesetzt. Darunter leidet immer mehr 
auch der für die schweizerische Volkswirtschaft unerlässliche Binnen- 
sowie Import-/Exportverkehr. 
Der eingeschlagene Weg zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die 
Schiene hat nicht zum erwünschten Erfolg geführt. Im Gegenteil: Ge-
messen am letzten Jahr (2000) vor der Einführung der LSVA und den 
übrigen flankierenden Massnahmen zum Landverkehrsabkommen mit 
der EU hat der Transitverkehr von Grenze zu Grenze anteilsmässig am 
gesamten alpenquerenden Strassengüterverkehr stark zugenommen. 
Und SBB Cargo als schienenseitiger Hauptträger der Verlagerung konn-
te die in sie gesetzten unternehmerischen Erwartungen – im Gegensatz 
zu anderen Bahnunternehmen – nicht erfüllen. 
Entsprechend wäre es verfehlt, die bisherige Verlagerungspolitik unbe-
sehen weiterzuführen und nun den Strassentransport – insbesondere 
den Binnengüterverkehr respektive den alpenquerenden Import- und 
Exportverkehr, der für viele Produktionsbetriebe unseres Landes von 
grösster Bedeutung ist – mittels einer ATB staatlich zu kontingentieren. 
Stattdessen braucht es einen Paradigmenwechsel in der schweizeri-
schen Verlagerungspolitik! 
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Dazu gehören: 
§ eine Anpassung des Trassenpreissystems an die Nachfrage, 
§ die Durchführung der Bahnreform 2 (namentlich die weitere Öffnung 

des Bahnmarktes und die Durchsetzung eines funktionierenden 
Wettbewerbs auf der Schiene) sowie 

§ die Reduktion von politischen Vorgaben im Schienenverkehr. 
Der Antrag der Kommissionsminderheit zur Rückweisung der Vorlage 
an den Bundesrat entspricht am ehesten diesen verkehrspolitischen 
Forderungen von strasseschweiz. 

Vorlage 1: Beim Verlagerungsziel (Art. 3) ist strasseschweiz dafür, 
dass die Zielvorgaben anhand der wirtschaftlichen Bedürfnisse und der 
vorhandenen Schienenkapazitäten festgelegt und weiterentwickelt wer-
den (gemäss Antrag der Minderheit II). Das Verlagerungsziel von 
650'000 alpenquerenden LKW-Fahrten pro Jahr ist illusorisch. In Kennt-
nis der aktuellen Rahmenbedingungen (u.a. geltendes Landverkehrsab-
kommen mit der EU) bezweifeln wir, dass dieses Ziel binnen zweier 
Jahre nach Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels erreicht werden 
kann. 
Die ATA (Art. 5) kann für die Feinjustierung des Massnahmenpakets zur 
Verlagerung des alpenquerenden Strassengüterverkehrs von Grenze zu 
Grenze von gutem Nutzen sein; eine Sonderregelung für den Binnen-
verkehr sollte vorgesehen werden.  
Falls der Vorgehensvorschlag zur Alpentransitbörse (ATB) gemäss 
Ständerat keinen Erfolg haben sollte (Art. 6; Minderheit I), spricht sich 
strasseschweiz für deren Streichung aus (Minderheit III). In jedem Fall 
müsste im Interesse des schweizerischen Wirtschaftsstandorts für den 
Binnengüterverkehr respektive den alpenquerenden Import- und Ex-
portverkehr eine Sonderregelung vorgesehen werden. Andernfalls führt 
die ATB zu massiven Beschränkungen des Güteraustausches zwischen 
dem südlichen und dem nördlichen Teil unseres Landes und damit zu ei-
ner Diskriminierung der schweizerischen Strassenverkehrsunterneh-
men. Die Massnahme behindert die Güterversorgung der Schweiz in der 
Fläche und zerschneidet die kleinräumigen, wirtschaftlich stark verfloch-
tenen Gebiete beidseits der Alpenübergänge. Eine solche Zerschneidung 
wäre aus wirtschafts-, regional- und gesellschaftlicher Sicht unerwünscht. 
Vorlage 2a: Was die Förderung des Schienengüterverkehrs anbelangt, 
so spricht sich strasseschweiz klar für eine Beschränkung auf den 
alpenquerenden Unbegleiteten Kombinierten Verkehr (UKV) aus. Ein 
Ausbau der Rollenden Autobahn (Rola) stellt ein finanzpolitisches Aben-
teuer ohne Marktakzeptanz dar. Die Förderung des gesamten Bahngü-
terverkehrs lehnt strasseschweiz ab (Vorlage 2abis), ebenso die Förde-
rung des nicht alpenquerenden kombinierten Güterverkehrs (Vorla-
ge 2b) und des Güterverkehrs auf Schmalspurlinien (Vorlage 2c) bzw. 
des Binnengüterverkehrs in der Fläche generell (Vorlage 4). Angesichts 
der anstehenden Finanzierungsprobleme bei den Bahninfrastrukturen und 
der Kapazitätsengpässe im Bahngüterverkehr drängt sich zudem die 
Frage auf, ob mit den vorgesehenen Zahlungsrahmen für Betriebsabgel-
tungen die Prioritäten richtig gesetzt werden. Nach Auffassung von 
strasseschweiz sollte ein Teil der Mittel für dringend notwendige Ver-
besserungen der Neat-Zulaufstrecken eingesetzt werden und damit 
direkt mithelfen, das Angebot im Bahngüterverkehr zu verbessern. 
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07.082 Bundesratsgeschäft Gesamtschau FinöV (ZEB) (Erlassentwurf 4) 

Vorhaben: Mit der Gesamtschau FinöV sollen die künftige Entwicklung der Bahn-
infrastruktur (ZEB) festgelegt und der NEAT-Gesamtkredit angepasst 
werden. ZEB soll im Umfang von rund 5,2 Milliarden Franken realisiert 
werden; für die Neat ergibt sich ein neuer Finanzbedarf in Höhe von 
19,1 Milliarden Franken. Aus diesen Gründen steigt das Investitionsvo-
lumen des FinöV-Fonds um ca. eine Milliarde Franken oder drei Pro-
zent. Dies führt zu einer Entkoppelung der Finanzierung dieser beiden 
Grossprojekte. 

Die Gesamtschau FinöV gliedert sich in sechs Vorlagen: 
− Vorlage 1: Bundesgesetz über die Zukünftige Entwicklung der 

Bahninfrastruktur (ZEBG) – Fortsetzung der Bahn-2000-Projekte; 
Ausbau von Eisenbahnknoten; Massnahmen zur Beschleunigung, 
Verdichtung und Leistungssteigerung 

− Vorlage 2: Bundesbeschluss über den Gesamtkredit für die 
zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur – Kredit: 5,2 Mrd. 
Franken 

− Vorlage 3: Bundesbeschluss über die Finanzierung der Lärm-
sanierung der Eisenbahnen – Kredit: 1,33 Mrd. Franken 

− Vorlage 4: Bundesbeschluss über die Anpassung des Neat-
Gesamtkredits (Alpentransit-Finanzierungsbeschluss) –
Gesamtkredit: 19,1 Mrd. Franken (inkl. Reserven) 

− Vorlage 5: Verordnung der Bundesversammlung über das 
Reglement des Fonds für die Eisenbahngrossprojekte – Verzögerter 
Beginn Rückzahlung der Bevorschussung 

− Vorlage 6: Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit zur 
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur – Kredit: 
40 Mio. Franken 

Ziel: Den Bau und die Finanzierung sowohl des Jahrhundertwerks Neat als 
auch der übrigen schweizerischen Bahninfrastruktur für den Perso-
nenfern- und den Güterverkehr sichern, da beide volkswirtschaftlich 
von grosser Bedeutung sind und langfristig sowie dauerhaft gestärkt 
werden sollen. 

Beschluss SR: (05.06.08) Vorlage 1: Auftrag an den Bundesrat zur Ausarbeitung 
einer Vorlage bis 2010 über die weitere Angebotsentwicklung und 
Ausbau Bahninfrastruktur; weitere Aufstockung des FinöV-Gesamt-
kredits vorgesehen, wobei der Bundesrat beauftragt wird, neue Ein-
nahmenquellen zu suchen.  
Vorlage 2: Bewilligt wird ein Kredit von 5,4 Mrd. Franken für die zu-
künftige Entwicklung der Bahninfrastruktur, d.h. 200 Mio. Franken zu-
sätzlich für den Regionalverkehr  
Vorlagen 3 bis 6: Beschluss gemäss Entwurf des Bundesrats. 

Antrag KVF-NR: (01.07.08) Die Kommission beantragt mit 15 zu sechs Stimmen, die 
Vorlage 4 gemäss Fassung des Ständerats bzw. des Bundesrats gut-
zuheissen und den Neat-Gesamtkredit auf 19,1 Mrd. Franken festzu-
setzen. Eine Minderheit will den Anschluss Ostschweiz mit dem 
Zimmerbergtunnel II in das Investitionsprogramm aufnehmen und den 
Gesamtkredit auf 20,2 Mrd. Franken anpassen. 
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Kommentar: Für strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS gelten im 
Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur 
(ZEB) die folgenden Grundsätze: 

− Zur Finanzierung von Eisenbahn(gross)projekten sind keine neuen 
Steuern und Abgaben – insbesondere nicht zulasten des privaten 
Strassenverkehrs – zu kreieren und zu erheben.  

− Die Nutzer sollten mindestens in der Grössenordnung der in der 
bundesrätlichen Kosten-Nutzenanalyse (Botschaft Abb. 9) aufge-
führten Nutzen zur Finanzierung der Infrastrukturen beigezogen 
werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb Bahnbenützer für ihren 
zusätzlichen Nutzen – z.B. für die Zeitersparnisse in der Grössen-
ordnung von 240 Millionen Franken pro Jahr – nichts bezahlen 
sollen. 

− Für den Ausbau des Eisenbahnnetzes sind die gleichen Massstä-
be anzuwenden wie für den Ausbau des Nationalstrassennetzes; 
konkret bedeutet dies: Alle Projekte und Forderungen sind durch 
den Bund einer umfassenden Analyse zu unterziehen, wie er dies 
auch für neue Strasseninfrastrukturen verlangt. Bevor ein Ausbau 
ins Auge gefasst wird, sind alle betrieblichen Optimierungsmöglich-
keiten zu prüfen und auszuschöpfen. Dazu gehört auch die im 
Rahmen der Bahnreform 2 vorgesehene Liberalisierung des 
Bahnbetriebs; diese ist teuren und subventionsbedürftigen Infra-
strukturerweiterungen vorzuziehen. 

− Der Neat-Kredit gemäss Vorlage 4 (unter Verzicht auf den Zimmer-
berg-Basistunnel II und den Hirzeltunnel) wird von strasseschweiz 
zur Genehmigung empfohlen. Weitere Neat- und ZEB-Projekte 
(Erweiterungsoptionen, etc.) sind jedoch solange zurückzustellen, 
bis deren Finanzierung sichergestellt ist. 

− Das Kernangebot gemäss ZEB ist nach Massgabe einer gesicherten 
Netzfunktionalität der Eisenbahnen prioritär zu realisieren. 

− Die Funktionalität der Neat-Bauten, in die bereits Milliarden von 
Franken investiert wurden, ist insofern zu gewährleisten, als die 
Kapazitäten der Zufahrtsstrecken nach Massgabe der Verkehrs-
nachfrage sichergestellt werden (insbesondere dritter Juradurch-
stich; Wiesenbergtunnel). Längerfristig betrachtet darf der Perso-
nenverkehr bei den Bahnen nicht priorisiert werden. 
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07.411 Pa.Iv. Teuscher Energietransparenz in der Werbung 

Antrag: Es sollen die nötigen gesetzlichen Bestimmungen geschaffen werden, 
damit in der Werbung (TV-Spots, Inserate, Verkaufskataloge, usw.) für 
elektrische Geräte bzw. Motorfahrzeuge (Autos, Motorräder, usw.) der 
Energie- bzw. Treibstoffverbrauch klar ersichtlich ist. Dazu soll zu jedem 
Gerät die Energieetikette veröffentlicht werden, bei Fahrzeugen zu-
sätzlich der Treibstoffverbrauch. 

Ziel: Systematischer Hinweis für Produkte in der Werbung auf deren 
Energieverbrauch, um diesen im Sinne der Eigenverantwortung 
reduzieren zu können. 

Antrag UREK-NR: (08.05.08) Die Kommission beantragt mit 13 zu sieben Stimmen bei 
einer Enthaltung, der Pa.Iv. keine Folge zu geben. 

Kommentar: strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS empfiehlt, der 
Pa.Iv. keine Folge zu geben. 
Diese schiesst über das Ziel hinaus bzw. an diesem vorbei und wird 
insbesondere am Verhalten der Autokäufer wenig bis nichts ändern. 
Gemäss einer Studie der ETH Zürich aus dem Jahr 2006 wissen die 
meisten Autokäufer nämlich schon ziemlich genau, was sie wollen – 
Werbung hin oder her: 55 Prozent zogen beim letzten Autokauf nur 
eine Marke „ernsthaft“ in Betracht, und 75 Prozent prüften dann sogar 
nur ein Automodell genau. 
Kommt hinzu dass laut besagter ETH-Studie das Kriterium „Treibstoff-
verbrauch“ erst an sechster Stelle im Entscheidungsprozess für einen 
Neuwagenkauf steht. Vorab interessieren den Käufer die Autogrösse, 
die Sicherheit, der Kaufpreis, das Design und die Marke. Bei Käufern 
von grösseren Autos ist der Aspekt des Treibstoffverbrauchs noch 
unwichtiger. 
Um das Kaufverhalten tatsächlich in die richtige Richtung zu lenken 
sind andere Massnahmen viel effizienter und effektiver. So z.B. die 
aktuelle Kampagne „Von B nach A in den besten Energiekategorien“ 
von auto-schweiz, der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure. 
Eine weitere wirksame Massnahme, um die rund 1,3 Millionen Perso-
nenwagen, die heute zehn Jahre und älter sind, möglichst rasch gegen 
neue energieeffizientere auszuwechseln, wäre eine staatliche „Ver-
schrottungsprämie“, wie sie Italien bereits praktiziert. 
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07.417 Pa.Iv. Marty Kälin Grenzkontrollen und Tiertransporte 

Antrag: Das Tierschutzgesetz ist wie folgt zu ändern: 
Art. 15a Internationale Tiertransporte 
1 Die Zollstellen überprüfen die Ein- und Ausfuhr von Tieren auf die Einhal-
tung der eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung und der internationalen 
Tierschutzvorschriften, namentlich des Europäischen Übereinkommens  
über den Schutz von Tieren auf internationalen Transporten. 
2 Tiere, die zur Schlachtung bestimmt sind, dürfen nicht lebend durch die 
Schweiz geführt werden. 

Ziel: Verbot des Transports von lebenden Schlachttieren durch die Schweiz 
sowie verstärkte Grenzkontrollen bei Tiertransporten. 

Beschluss WBK-NR: (02.11.07) Der Pa.Iv. wird einstimmig Folge gegeben. 

Beschluss WBK-SR: (21.01.08) Der Pa.Iv. wird mit sechs zu vier Stimmen keine Folge ge-
geben. Die Kommission anerkennt zwar grundsätzlich den Hand-
lungsbedarf, ist jedoch der Ansicht, dass das Instrument der Pa.Iv. 
sowie der gegenwärtige Zeitpunkt nicht adäquat seien. 
Die laufenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) 
und der Schweiz zur Weiterentwicklung des Veterinärabkommens 
könnten hiermit belastet werden. 
Das Geschäft geht zurück an die WBK-NR mit der Bitte, die Einwände 
bei der weiteren Begleitung des Geschäfts zu berücksichtigen. 

Antrag WBK-NR: (27.06.08) Mit 23 zu einer Stimme bestätigt die Kommission erneut 
ihren Entscheid vom November 2007 und beantragt, der Pa.Iv. Folge 
zu geben. Ein entsprechendes Verbot wird sowohl aus Gründen des 
Tierschutzes als auch aufgrund seuchenpolizeilicher Gesichtspunkte 
als geboten erachtet. 

Kommentar: strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS empfiehlt die 
Zustimmung zur Pa.Iv. Marty Kälin. 
Zwar würde es in gewissen Fällen dem Wohl der transportierten 
Schlachttiere dienen, wenn für deren Transport in den norditalienischen 
Raum der erheblich kürzere Weg durch die Schweiz genommen werden 
könnte und nicht via Österreich gefahren werden müsste. 
Anderseits fehlt es in der Schweiz an den Einrichtungen und Infra-
strukturen, welche es erlauben würden, dass die transportierten Tiere 
gemäss EU- und CH-Recht nach einer bestimmten Fahrzeit getränkt 
werden bzw. Auslauf erhalten.  
Schliesslich gelten in der Schweiz seit dem 1. September 2008 ver-
schärfte Tierschutzbestimmungen, wonach bei Tiertransporten die 
Fahrzeit auf sechs Stunden festgesetzt ist. In anderen Ländern sind die 
entsprechenden Vorschriften teilweise weniger streng. Dies gilt auch für 
die Vorschriften bezüglich minimaler Flächenmasse und Risthöhen der 
transportierten Tiere bzw. für die Transportfahrzeuge und Anhänger. 
Es wäre für die Schweizer Tiertransporteure nicht verständlich, wenn für 
ausländische Tiertransportfahrzeuge in der Schweiz erleichterte Bedin-
gungen gelten würden als jene, denen sie selber unterworfen sind. 
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08.012 Bundesratsgeschäft Nationalstrassenabgabegesetz 

Vorhaben: Mit dem Bundesgesetz über die Benützung von Nationalstrassen (Na-
tionalstrassenabgabegesetz, NSAG) werden die Vollzugsvorschriften 
zum BV-Artikel 86 Abs. 2 legiferiert. Bisher stützte sich die Erhebung 
der Autobahnvignette von 40 Franken pro Jahr zur Benützung der Na-
tionalstrassen erster und zweiter Klasse direkt auf die Bundesverfas-
sung.  
Die Gesetzesvorlage hält am Status quo der heutigen Klebevignette 
und der Gebühr von 40 Franken pro Jahr fest.  
Die Kontrollen und die Strafverfolgung an der Grenze sollen neu 
durch Vertrag ganz oder teilweise privaten Organisationen übertragen 
werden können. Das Benützen der abgabepflichtigen Nationalstras-
sen ohne vorgängige Bezahlung der Abgabe oder mit nicht korrekt 
angebrachter Vignette wird wie bisher als Übertretung geahndet. Neu 
beträgt die Busse aber 200 statt 100 Franken. 

Ziel: Die Abgabeerhebung für die Benützung von Nationalstrassen erster 
und zweiter Klasse soll neu auf Gesetzesstufe geregelt werden. 

Antrag KVF-NR: (02.09.08) Die Mehrheit der Kommission stimmte der Vorlage ohne 
Änderungen zu und verabschiedete sie in der Gesamtabstimmung mit 
15 zu 2 Stimmen bei 8 Enthaltungen.  
Eine Minderheit der Kommission will das Gesetz an den Bundesrat 
zurückweisen und eine Vorlage mit einer elektronischen Vignette mit 
Abgaben nach Fahrzeugkategorien.  
Weitere Minderheiten fordern eine Busse von 250 Franken, Jahres-
vignetten von 120 Franken, Zwei-Monatsvignetten von 40 Franken 
sowie, dass der Reinertrag der Abgabe zur Hälfte zur Finanzierung 
des öffentlichen Verkehrs verwendet wird. 

Kommentar: strasseschweiz empfiehlt, dem Nationalstrassenabgabegesetz 
(NSAG) nach Entwurf des Bundesrates zuzustimmen. 
Die bestehende Klebevignette hat sich bewährt und bereitet auch ad-
ministrativ keine grossen Probleme. Sie ist eine einfache – wenn auch 
lästige – unbürokratische Gebühr für die Benützer der Nationalstras-
sen. Es besteht aus Sicht von strasseschweiz deshalb kein Hand-
lungsbedarf am heutigen Erhebungssystem der Autobahnvignette et-
was zu ändern. 
Missbräuche bei der Autobahnvignette halten sich in Grenzen und 
rechtfertigen ein aufwändiges Kontrollsystem nicht; im Jahr 2006 ent-
gingen dem Bund wegen des Vignette-Missbrauchs gemäss Eidge-
nössischer Zollverwaltung (EZV) „nur“ zwischen 15 und 20 Millionen 
Franken oder etwa fünf bis sechs Prozent der Gesamteinnahmen aus 
der Autobahnvignette. 
Angesichts der seit vielen Jahren randvollen „Strassenkasse“ besteht 
derzeit nicht der geringste Handlungsbedarf, die Gebühr für die Benüt-
zung der Nationalstrassen anzuheben. Daran ändert auch die einmali-
ge Entnahme von 2,6 Milliarden Franken aus der Spezialfinanzierung 
Strassenverkehr zugunsten des Infrastrukturfonds im Jahr 2008 nichts, 
da danach noch immer gegen 2 Milliarden Franken als Reserve 
verbleiben werden. 

 


